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1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1.1 Zweck

1. Mit dem Anschluss an die PEGEBA Sammelstiftung bezweckt die angeschlossene Firma, ihre
Arbeitnehmer sowie deren Hinterlassene gemass diesem Reglement gegen die wirtschaftlichen
Folgen von Alter, Tod und Invaliditat zu schiitzen. Die Stiftung flihrt fiir die angeschlossene Firma
eine eigene Kasse, genannt Vorsorgewerk.

2. Die Anforderungen des Bundesgesetzes iber die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge werden erfilllt. Der Vorsorgeschutz kann (ber die BVG-Minimalleistungen

hinausgehen.

1.2 Abkiirzungen und Begriffe

Begriffe wie ,,Arbeitnehmer*, ,Rentenbeziiger”, ,,Ehegatte” beziehen sich auf Personen beiderlei
Geschlechts, sofern nicht ausdriicklich etwas Abweichendes bestimmt ist.

AHV
ATSG
BVG

FzG
v
VG
MVG
Alter

Rickversicherung
Risikoversicherung

Riicktrittsalter

Stiftung

Versicherungsjahr

Vorsorgekommission

Vorsorgewerk

1.3 Versicherte Personen

Eidgendssische Alters- und Hinterlassenen-versicherung
Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts

Bundesgesetz Uber die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge

Freizlgigkeitsgesetz

Eidgendssische Invalidenversicherung
Bundesgesetz (iber die Invalidenversicherung
Bundesgesetz Uber die Militarversicherung

Differenz  zwischen dem laufenden Kalenderjahr und dem
Geburtsjahr

Lebensversicherungs-Gesellschaft, mit Sitz in der Schweiz
Versicherung filr die Risiken Tod und Invaliditat

Alter, in dem der Anspruch auf eine Altersrente entsteht; vgl.
Vorsorgeplan.

PEGEBA  Sammelstiftung als  rechtlicher ~ Trager der
Personalvorsorge.

Das Versicherungsjahr beginnt am 1. Januar (= Stichtag) und
dauert bis zum darauffolgenden 31. Dezember

Verwaltungsorgan des Vorsorgewerks

Selbstandige Kasse der Firma innerhalb der Stiftung, ohne eigene
Rechtspersonlichkeit;  verwaltungstechnischer ~ Trager  der
Personalvorsorge

1. Samtliche AHV-pflichtigen Arbeitnehmer der Firma werden obligatorisch versichert Die Versicherung
beginnt mit dem Antritt des Arbeitsverhaltnisses, frihestens jedoch am 1. Januar nach Vollendung
des 17. Altersjahres fir die Risikoversicherung, resp. 24. Altersjahres fir die Altersvorsorge.

Freiwillig versichert werden konnen Arbeitnehmer, die der obligatorischen Versicherung nicht un-
terstehen, Arbeitgebervertreter und Verwaltungsrate der Firma, sofern sie im Ubrigen die Voraus-
setzungen dieses Reglements erfiillen.



2. Nicht obligatorisch versichert werden Personen,

a) die anderweitig fir eine hauptberufliche Erwerbstatigkeit obligatorisch versichert sind
) die im Hauptberuf eine selbstandige Tatigkeit ausiiben oder

c) die im Sinne des IVG zu mindestens 70% invalid sind oder
)

mit denen ein Arbeitsvertrag von héchstens drei Monaten abgeschlossen wurde. Wird das
Arbeitsverhaltnis Gber die Dauer von drei Monaten hinaus verlangert, sind die Arbeitnehmer ab
dem Zeitpunkt zu versichern, in dem die Verlangerung vereinbart wurde.

e) Arbeitnehmer, die nicht oder voraussichtlich nicht dauernd in der Schweiz tatig und im Ausland
genigend versichert sind, kdnnen von der obligatorischen Versicherung befreit werden, wenn sie
unter Nachweis des Versicherungsschutzes ein entsprechendes Gesuch an den Stiftungsrat
stellen.

1.4 Anmeldung und Aufnahme, Gesundheitsvorbehalt

1.5 Lohn

1.6

1. Die Anmeldung zur Versicherung erfolgt durch den Arbeitgeber mit einem besonderen Formular, mit

der Bestatigung der vollen Erwerbsfahigkeit.

. Grundséatzlich wird eine versicherte Person ohne Gesundheitspriifung aufgenommen und fir

Leistungen gemdss BVG besteht ein definitiver Versicherungsschutz ab Antritt des
Arbeitsverhltnisses.

Die Versicherung von Risikoleistungen, welche die BVG-Minimalleistungen iibersteigen, kann vom
Resultat einer Gesundheitspriifung oder einer arztlichen Untersuchung abhéngig gemacht werden.

Die Stiftung kann aufgrund der Gesundheitspriifung gesundheitliche Vorbehalte anbringen oder
Zuschldge auf den Risikoversicherungspramien erheben. Allfallige gesundheitliche Vorbehalte oder
Zuschldge beziiglich der Risikoversicherung entfallen nach fiinf Jahren. Die bei der friiheren
Vorsorgeeinrichtung abgelaufene Zeit eines Gesundheitsvorbehalts wird angerechnet.

. Als massgebender Jahreslohn gilt der am Stichtag resp. bei Aufnahme in das Vorsorgewerk

vereinbarte AHV-pflichtige Jahreslohn (inkl. 13. Monatslohn, jedoch ohne Gratifikation), wobei nur
gelegentlich anfallende Lohnbestandteile nicht beriicksichtigt werden. Bei unterjahrigem
Arbeitsverhdltnis ist der Lohn auf einen Jahreslohn umzurechnen. Erwerbseinkommen, das die
versicherte Person bei einem anderen Arbeitgeber verdient, wird nicht angerechnet.

Bei Berufen mit starken Schwankungen im Beschaftigungsgrad und in der Einkommenshéhe kann
der massgebende Jahreslohn basierend auf dem Durchschnittsliohn der Berufssparte, pauschal
festgelegt werden.

Der versicherte Lohn der Selbstandigerwerbenden darf das AHV-beitragspflichtige Einkommen nicht
Uberschreiten.

Der versicherte Lohn wird im Vorsorgeplan festgesetzt.

Der koordinierte Lohn entspricht dem nach BVG koordinierten und maximierten Lohn. Er ist
massgebend fir die Berechnung der Beitrdge an den Sicherheitsfonds und die obligatorische
Anpassung an die Preisentwicklung der laufenden Risikorenten.

Versicherung beim Wegfallen der Lohnzahlung

1. Entfallt die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers, ohne dass das Anstellungsverhéltnis aufgeldst

wird oder ein Versicherungsfall gemass diesem Reglement eintritt, besteht der Versicherungsschutz
nur so lange, wie die Stiftung die Beitrage fir den Versicherten erhélt. Eine Nachdeckung im Sinne
von Ziff. 8.4 (Nachdeckung) dieses Reglements besteht nicht.

. Die Risikoversicherung kann aufrecht erhalten bleiben, wenn der Arbeithehmer - und/oder der

Arbeitgeber die Beitrdge an die Risikoversicherung und Verwaltungskosten weiterbezahlt (z.B.
unbezahlter Urlaub, usw.).



2. FINANZIERUNG

2.1 Finanzierung und Beitrage

1.

Die Firma und die versicherten Personen finanzieren die Beitrdge gemeinsam. Die Hohe ist im
Vorsorgeplan festgelegt. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die
Summe der Beitrdge aller versicherten Personen der Firma zusammen.

Der Beitrag der versicherten Person wird von der Firma bei den Lohnauszahlungen in Raten
abgezogen und zusammen mit dem Arbeitgeberbeitrag der Stiftung iiberwiesen.

Die Beitragspflicht beginnt mit der Aufnahme in die Versicherung. Die Beitragspflicht erlischt beim
Ende des Arbeitsverhaltnisses zwischen Firma und versicherter Person, beim Erreichen des
Ricktrittsalters oder beim Tod des Versicherten. Bei Invaliditat gelten die Bestimmungen dber die
Beitragsbefreiung.

Wird das vorhandene Altersguthaben wegen eines Kapitalbezugs (Scheidung /
Wohneigentumsforderung) verringert, erteilt der Arbeitnehmer der Vorsorgekommission schriftlich
sein Einverstandnis, dass der allenfalls erhghte Risikopramienanteil fir gleichbleibende Leistungen
ihm belastet werden diirfen.

Die von den Selbstdndigerwerbenden geleisteten Beitrdge und Einlagen missen dauernd der
beruflichen Vorsorge dienen.

2.2 Ordentliche Eintrittsleistung und ausserordentliche Beitrédge

1.

Die Austrittsleistung der friiheren Vorsorgeeinrichtung muss als ordentliche Eintrittsleistung
eingebracht werden.

Die versicherte Person kann beim Eintritt und spater ausserordentliche Beitrage fiir den Einkauf
leisten. Der maximale Einkauf entspricht der Differenz zwischen dem maximal mdglichen
reglementarischen Altersguthaben in % des Lohnes mit Zins gemass Tabelle im Vorsorgeplan (Soll-
Wert) und dem effektiv vorhandenen Altersguthaben (Ist-Wert) jeweils im Zeitpunkt des Einkaufs,
berechnet auf Grundlage des aktuellen Lohnes.

Der Einkauf in die reglementarischen Leistungen ist héchstens bis zum oberen Grenzbetrag geméass
BVG (Art. 8 Abs. 1 BVG), multipliziert mit der Anzahl Jahre vom Eintritt in die Stiftung bis zum
Erreichen des reglementarischen Riicktrittsalters moglich.

Art. 79a BVG bleibt vorbehalten.
Ab 01.01.2006 ist folgendes gilltig:

Wurden Einkaufe getatigt, so diirfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der néchsten
drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurtickgezogen werden. Wurden Vorbeziige fiir die
Wohneigentumsfdrderung getatigt, so diirfen freiwillige Einkaufe erst vorgenommen werden, wenn
die Vorbeziige zuriickbezahlt sind. Von der Begrenzung ausgenommen sind die Wiedereinkaufe im
Falle der Ehescheidung.

Fir Wohneigentum vorbezogene Betrdge sind entsprechend zu beriicksichtigen.

Fir die steuerliche Abzugsberechtigung dieser Beitrdge muss das eidgendssische und kantonale
Steuerrecht beachtet werden.

Bestimmt ein Gericht bei einer Ehescheidung, dass ein Teil der Austrittsleistung, die eine versicherte
Person wahrend der Ehedauer erworben hat, auf die Vorsorgeeinrichtung des Ehegatten (ibertragen
wird, kann die versicherte Person ihr Altersguthaben durch ausserordentliche Beitrdge wieder
aufnen. Die ausserordentlichen Beitrage diirfen die an den Ehegatten (bertragene Austrittsleistung
(samt aufgelaufenen Zinsen) nicht tbertreffen.



2.3 Altersguthaben / BVG-Altersguthaben

1. Das Altersguthaben einer versicherten Person besteht aus der eingebrachten Austrittsleistung der
friheren Vorsorgeeinrichtung samt Zinsen und den seit der Aufnahme in das Vorsorgewerk
geleisteten Altersgutschriften samt Zinsen.

2. Der Zinssatz wird vom Stiftungsrat der Stiftung festgelegt. Die BVG-Minimalleistungen werden in

jedem Fall eingehalten.

3. Das BVG-Altersguthaben besteht aus den ab 1. Januar 1985 gemdss BVG geleisteten
Altersgutschriften samt Zinsen geméass BVG.

2.4 Uberschussbeteiligung

Die aus dem Kollektiv-Lebensversicherungsvertrag anfallenden Uberschiisse werden an die aktiven
Versicherten anteilsméssig zum  Altersguthaben und an die Rentner anteilsméssig zum
Rentendeckungskapital verteilt. Fir die aktiven Versicherten kann die Verteilung in Form einer
Beitragsreduktion verwendet und/oder als zusétzlicher Zins dem Altersguthaben der versicherten
Personen gutgeschrieben werden. Fir die Rentner kann die Verteilung in Form einer einmaligen Zahlung
oder zur Erhéhung der Rente vorgenommen werden.

2.5 Zwecksicherung bei nicht ausbezahlten Leistungen

Versicherungsleistungen und Rickerstattungen, die nach den Bestimmungen dieses Reglements nicht
an die versicherten Personen oder an andere Anspruchsberechtigte auszurichten sind, fliessen in das
freie Vermdgen des Vorsorgewerks der Firma innerhalb der Stiftung.

3. GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FUR DIE LEISTUNGEN

3.1 Leistungsiibersicht

Im Vorsorgeplan ist die Art und die Hohe der Leistungen festgelegt, im Vorsorgereglement
werden alle verschiedenen Moglichkeiten aufgezeichnet.

Im Alter

Todesfall vor Riicktrittsalter

Todesfall nach Riicktrittsalter

Bei Erwerbsunfahigkeit

3.2 Mindestleistungen

Altersrente oder Alterskapital
Pensionierten-Kinderrente

Ehegattenrente

Temporére Hinterbliebenenrente und zusatzliche temporare
Rente zur Weiterdufnung des Altersguthabens (sofern im
Vorsorgeplan vorgesehen)

Lebenspartnerrente
Waisenrente
Todesfallkapital

Ehegattenrente
Waisenrente

Invalidenrente
Invaliden-Kinderrente
Beitragsbefreiung

1. Der Anspruch auf Leistungen im Umfang der Minimalleistungen geméss BVG besteht in jedem Fall.

2. Die Stiftung kann (iberobligatorische Leistungen kiirzen oder einstellen, wenn die Riickversicherung
wegen einer Verletzung der Anzeigepflicht ihre Leistungen kiirzt oder einstellt.|§|



heikel


3.3 Auszahlungen

1.

Die Versicherungsleistungen werden ausgerichtet, sobald von den Anspruchsberechtigten die von
der Riickversicherung angeforderten Unterlagen (Altersnachweis, Todesschein, Arztattest und
dergleichen) beigebracht sind.

Die Leistungen nach diesem Reglement werden in der Regel als Renten ausgerichtet. Diese sind
vierteljahrlich vorschiissig (auf den Stichtag des Versicherungsbeginns bezogen) zahlbar. Fiir die Zeit
bis zum Ende des laufenden Versicherungsvierteljahres wird eine Teilrente gewahrt. Fir den Monat,
in welchem der Anspruch erlischt, wird die Rente voll ausbezahlt.

Auf entsprechendes Gesuch und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen kann anstelle der
Rente eine versicherungstechnisch gleichwertige Kapitalabfindung gewahrt werden. Bei verheirateten
Personen ist dazu die Zustimmung des Ehegatten notwendig.

Anstelle der Rente wird eine versicherungstechnisch gleichwertige Kapitalabfindung ausbezahlt,
wenn die Alters- oder Invalidenrente weniger als 10 %, die Witwenrente weniger als 6 % und die
Waisenrente weniger als 2 % der einfachen Mindestaltersrente der AHV betragt.

Die geméass diesem Reglement falligen Leistungen werden den Anspruchsberechtigten an ihrem
schweizerischen Wohnsitz, mangels eines solchen, am Sitz der Firma ausgerichtet.

3.4 Anspruch

1.

2.

Ein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen besteht, wenn der Verstorbene:

a) im Zeitpunkt des Todes oder bei Eintritt der Arbeitsunfahigkeit, deren Ursache zum Tod gefiihrt
hat, versichert war oder

b) von der Stiftung im Zeitpunkt des Todes eine Alters- oder Invalidenrente erhielt.

c) infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme einer Erwerbstatigkeit mindestens zu 20%, aber
weniger als zu 40% arbeitsunfahig war und bei Erhdhung der Arbeitsunfahigkeit, deren Ursache
zum Tod gefilhrt hat, auf mindestens 40% versichert war; oder

d) als Minderjahriger invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG) wurde und deshalb bei Aufnahme einer
Erwerbstétigkeit mindestens zu 20%, aber weniger als zu 40% arbeitsunfahig war und bei
Erhdhung der Arbeitsunfahigkeit, deren Ursache zum Tod gefilhrt hat, auf mindestens 40%
versichert war.

Anspruch auf Invaliditatsleistungen hat ebenfalls eine versicherte Person, welche:

a) infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstatigkeit zu mindestens 20 %, aber
weniger als 40 % arbeitsunfahig war und bei Erhdhung der Arbeitsfunfahigkeit, deren Ursache
zur Invaliditét gefiihrt hat, auf mindestens 40 % versichert war:

b) als Minderjahrige invalid (Art. 8, Abs. 2 ATSG) wurde und deshalb bei Aufnahme einer
Erwerbstétigkeit zu mindestens 20 %, aber weniger als 40 % arbeitsunfhdig war und bei
Erhdhung der Arbeitsunfahigkeit, deren Ursache zur Invaliditat gefiihrt hat, auf mindestens 40 %
versichert war.

In beiden Fallen ist der Anspruch auf BVG-Minimalleistungen begrenzt.

Befindet sich die versicherte Person beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der
leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung leistungspflichtig, der sie
zuletzt angehort hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung fest, so kann die
leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese Riickgriff nehmen.

3.5 Kinderrenten

Als Kinderrenten gelten Pensionierten-Kinderrenten, Waisenrenten und Invaliden-Kinderrenten.

Als Rentenberechtigte gelten Kinder einer versicherten Person oder Rentenbeziigers. Pflegekinder
und Stiefkinder haben nur einen Anspruch, wenn die versicherten Person oder der Rentenbeziiger
fur ihren Unterhalt wesentlich aufzukommen hat.



3

4,

Der Anspruch auf Leistungen erlischt mit dem Tod des Kindes oder mit Vollendung des
18. Altersjahres. Der Anspruch auf eine Kinderrente besteht jedoch weiter

a) solange ein Kind in Aushildung steht, héchstens aber bis zur Vollendung des 25. Altersjahres.

b) solange und insoweit das Kind zu mindestens 70% erwerbsunféhig ist, vorausgesetzt, dass die
Erwerbsunfahigkeit vor Vollendung des 25. Altersjahres eingetreten ist. In diesem Fall wird die
Kinderrente lebenslanglich, bzw. bis dessen Erwerbsunfahigkeit dahin fallt, ausbezahlt. Die Héhe
der Rente nach Vollendung des 18. Altersjahres des Kindes richtet sich nach dem Grad der
Erwerbsfahigkeit des Kindes.

Die Auszahlung von Pensionierten-, Invaliden-Kinderrenten sowie Waisenrenten schliessen sich
gegenseitig aus.

3.6 Verhaltnis zu anderen Versicherungen

1.

Ist die obligatorische Unfall- oder Militarversicherung fiir den gleichen Versicherungsfall leistungs-
pflichtig, so hat die Stiftung im Maximum die Minimalleistungen geméass BVG zu erbringen, ausser im
Vorsorgeplan sind die Leistungen bei Unfall eingeschlossen. Vorbehalten bleibt eine allféllige
Todesfallleistung (Todesfallkapital ev. zusétzliches Todesfallkapital, sofern im Vorsorgeplan
vorgesehen).

Grundsatzlich werden die Leistungen aus diesem Reglement zusétzlich zu den Leistungen anderer
betrieblicher oder sozialer Versicherungen ausgerichtet.

Die Leistungen aus diesem Reglement werden entsprechend gekiirzt, sofern sie zusammen mit den
Leistungen der AHV/IV, Unfall- oder Militarversicherung oder einer auslandischen Sozialversicherung
90 % des mutmasslich entgangenen Jahreslohns (einschliesslich aller Zulagen, aber ohne Spesen)
der versicherten Person Ubersteigen. Bezligern von Invalidenrenten wird auch das weiterhin erzielte
oder zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbs- oder Ersatzeinkommen angerechnet. Die
anrechenbaren Einkiinfte der Witwe oder des Witwers und der Waisen werden zusammengerechnet.
Nicht angerechnet werden Leistungen aus privaten Versicherungen, Hilflosenentschadigungen,
Abfindungen und ahnliche Leistungen.

Die Anspruchsberechtigten haben der Vorsorgekommission iber alle anrechenbaren Einkiinfte
Auskuntft zu erteilen und allfallige Veranderungen unverziglich zu melden.

3.7 Kirzung der Leistungen bei schwerem Verschulden

Die Vorsorgeeinrichtung kann ihre Leistungen im entsprechenden Umfang kiirzen, wenn die AHV/IV,
Unfall- oder Militarversicherung eine Rente verweigert, kiirzt oder entzieht, weil die versicherte Person
die Invaliditdt oder den Tod durch schweres Verschulden herbeigefihrt hat oder sich einer
Eingliederungsmassnahme der IV widersetzt. Das gleiche gilt fur einen Hinterlassenen, der den Tod des
Versicherten durch schweres Verschulden zu verantworten hat.

3.8 Abtretung und Verpfandung

Anspriiche auf Leistungen geméss diesem Reglement kdnnen vor ihrer Falligkeit weder abgetreten noch
verpfandet werden, ausser in den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmeféllen.

3.9 Abtretung von Haftpflichtanspriichen

1. Anspriiche der versicherten Person, ihrer Hinterlassenen und weiterer Begiinstigter nach Ziff. 5.8

gegen Dritte, welche fiir den Versicherungsfall haften, sind bis auf die Hohe der reglementarischen
Leistungen an die Stiftung abzutreten..

2. Genugtuungsanspriiche miissen nicht abgetreten werden.

3.10 Rickerstattung zu Unrecht bezogener Lei-stungen

1. Unrechtmassig bezogene Leistungen sind zuriick-zuerstatten. Von der Rickforderung kann

abgesehen werden, wenn der Leistungsempfanger gutglaubig war und die Riickforderung zu einer
grossen Harte fihrt.
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Der Riickforderungsanspruch verjahrt mit Ablauf eines Jahres, nachdem die Stiftung davon Kenntnis
erhalten hat, spatestens aber mit Ablauf von fiinf Jahren seit der Auszahlung der Leistung. Wird der
Riickforde-rungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, fiir welche das Strafrecht eine
langere Verjahrungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend.

ALTERSLEISTUNGEN

4.1 Flexibles Pensionsalter

1. Eine versicherte Person kann sich im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber vorzeitig pensionieren

lassen, sofern ihr bis zum Riicktrittsalter héchstens 5 Jahre fehlen und sie die Erwerbstétigkeit
definitiv beendet. In diesem Fall werden die Leistungen reduziert.

. Arbeitet eine versicherte Person im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber voll oder in reduziertem

Umfang uber das Rucktrittsalter hinaus weiter, so legt die Vorsorgekommission nach Ricksprache
mit der versicherten Person fest, ob und unter welchen Bedingungen die Firma und die versicherte
Person die Beitrdge an die Altersvorsorge fortsetzen.

4.2 Altersrente

1. Erreicht die versicherte Person das Riicktrittsalter, so hat sie Anspruch auf eine lebenslangliche

Altersrente. Die Hohe der Rente wird aufgrund des in diesem Zeitpunkt giiltigen
versicherungstechnischen  Umwandlungssatzes und des vorhandenen Altersguthabens der
versicherten Person berechnet. Der Umwandlungssatz wird vom Stiftungsrat festgesetzt. Die BVG-
Minimalleistungen werden in jedem Fall eingehalten (vgl. Vorsorgeplan).

. Wiinscht die versicherte Person statt der Rente die Auszahlung des Altersguthabens, ganz oder

teilweise in Form einer einmaligen Kapitalzahlung, so hat er der Vorsorgekommission zuhanden des
Stiftungsrats spatestens 1 Jahre vor Entstehung des Anspruches eine entsprechende schriftliche
Erklarung abzugeben. Bei verheirateten Personen ist dazu die Zustimmung des Ehegatten
notwendig. Winscht die versicherte Person dennoch eine Altersrente, kann der Umwandlungssatz
fur Kollektivrenten des Riickversicherers nicht mehr angewendet werden.

Mit der Kapitalauszahlung des Altersguthabens erléschen samtliche weitere Anspriiche gegeniiber

' der Stiftung.

4.3 Pensionierten-Kinderrente

Versicherten Personen, denen eine Altersrente zusteht, haben fiir jedes rentenberechtigte Kind Anspruch
auf eine Pensionierten-Kinderrente.

TODESFALLLEISTUNGEN

5.1 Ehegattenrente

1. Stirbt eine versicherte verheiratete Person vor dem Rucktrittsalter, so erhalt der (berlebende

Ehegatte ungeachtet des Alters, der Dauer der Ehe und der Kinderzahl eine Ehegattenrente.

Der Anspruch auf die Ehegattenrente erlischt mit dem Tod der Witwe oder des Witwers. Bei Wieder-
verheiratung vor Vollendung des 45. Altersjahres erlischt der Anspruch auf die Ehegattenrente. Es
wird eine Abfindung in dreifacher Héhe der Jahresrente ausgerichtet. Mit Auszahlung der Abfindung
erlischt jeder weitere Anspruch auf eine Ehegattenrente. Mit entsprechender schriftlicher Erklarung
an den Stiftungsrat kann die Witwe oder der Witwer anstelle der Abfindung eine Anwartschaft auf
Wiederaufleben der Ehegattenrente bei Auflésung der Folgeehe verlangen.



5.2 Tempordre Hinterbliebenenrente

(nur wenn im Vorsorgeplan vorgesehen)

Stirbt eine versicherte verheiratete Person vor dem Riicktrittsalter, so erhalt der tiberlebende Ehegatte
eine tempordre Hinterbliebenenrente; die Leistung wird bis zum Zeitpunkt erbracht, in welchem die
versicherte Person das Riicktrittsalter erreicht hatte. Mit einer zusétzlichen temporaren Rente wird das
Altersguthaben weitergedufnet; aus diesem wird ab dem Zeitpunkt, in welchem die versicherte Person
das Rucktrittsalter erreicht hatte, eine lebenslangliche Ehegattenrente finanziert.

5.3 Ehegattenrente bei Tod eines Altersrentenbeziigers

Stirbt ein verheirateter Altersrentner, hat der Uberlebende Ehegatte Anspruch auf eine Ehegattenrente,
abhangig von der Altersrente.

5.4 Kirzungen

1.

4,

Ist der (iberlebende Ehegatte mehr als zehn Jahre jinger als die versicherte Person, so wird die
Rente fiir jedes die Differenz von zehn Jahren Ubersteigende ganze oder angebrochene Jahr um je
1% der vollen Rente gekirzt.

Erfolgte die Eheschliessung nach Vollendung des 65. Altersjahres, so wird die Rente auf folgende
Prozentsétze herabgesetzt:

- Eheschliessung wahrend des 66. Altersjahres: 80%
- Eheschliessung wahrend des 67. Altersjahres: 60%
- Eheschliessung wahrend des 68. Altersjahres: 40%
- Eheschliessung wahrend des 69. Altersjahres: 20%

Diese Ansétze werden gegebenenfalls mit den Kirzungen gemass Absatz 1. multiplikativ
angewendet.

Erfolgte die Eheschliessung nach Vollendung des 69. Altersjahres, so fallt die Rente dahin.

Erfolgte die Eheschliessung nach Vollendung des 65. Altersjahres und litt die versicherte Person im
Zeitpunkt der Eheschliessung an einer schweren Krankheit, die ihr bekannt sein musste, so wird
keine Rente féllig, wenn die versicherte Person binnen zwei Jahren nach der Eheschliessung an
dieser Krankheit stirbt.

Die BVG-Minimalrenten bleiben dabei in jedem Fall garantiert.

5.5 Anspruch des geschiedenen Ehegatten

1.

2.

Hinterldsst der Versicherte einen geschiedenen Ehegatten, mit dem er wéhrend mindestens zehn
Jahren verheiratet war und dem im Scheidungsurteil eine Rente oder eine Kapitalabfindung fiir eine
lebenslangliche Rente zugesprochen wurden, so hat er einen Leistungsanspruch auf eine BVG-
Ehegattenrente, falls er

« fiir den Unterhalt eines oder mehrerer Kinder aufkommen muss oder
« wenn er das 45. Altersjahr zurlickgelegt hat

Andernfalls erhélt er sofern die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat, eine einmalige
Kapitalabfindung im Maximum in der Hohe des dreifachen Jahresbetrages der BVG-Ehegattenrente.

Diese Leistungen werden jedoch um den Betrag gekiirzt, um den sie zusammen mit den Leistungen
der Ubrigen Versicherungen, inshesondere AHV und IV, den Anspruch aus dem Scheidungsurteil
Ubersteigen.



5.6 Lebenspartnerrente

Anspruch

1.

2.

Stirbt eine unverheiratete versicherte Person vor dem Ricktrittsalter, so hat der hinterbliebene
Lebenspartner - des anderen oder des gleichen  Geschlechts - Anspruch auf eine
Lebenspartnerrente, wenn zusammen folgende Bedingungen erfilllt sind:

« der hinterbliebene Lebenspartner ist nicht verheiratet und mit der versicherten Person nicht
verwandt;

« der hinterbliebene Lebenspartner hat mit der versicherten Person ununterbrochen wahrend
mindestens flinf Jahren vor dem Tod zusammengelebt

o oder sie fiir den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen mussten;

« der hinterbliebene Lebenspartner wurde von der versicherten Person regelméssig erheblich
untersttzt.

Die ehe-ahnliche nsgemeinschaft wird bezlglich Renten- und Kapitalanspruch der Ehe
gleichgestellt.

Der Anspruch auf eine Lebenspartnerrente erlischt mit dem Tod des Lebenspartners. Bei Heirat vor
Vollendung des 45. Altersjahres erlischt der Anspruch auf die Lebenspartnerrente. Es wird eine
Abfindung in dreifacher Hohe der Jahresrente ausgerichtet. Mit der Auszahlung erlischt jeder weitere
Anspruch auf eine Rente.

Mit entsprechender schriftlicher Erklarung an die Stiftung kann der Lebenspartner anstelle der
Abfindung eine Anwartschaft auf Wiederaufleben der Lebenspartnerrente bei Auflésung der Ehe
beantragen.

Zusétzliche Bestimmungen fiir Lebenspartner

1.

5.

Ein schriftlicher Vertrag hat die gegenseitige Unterstiitzung zum Ausdruck zu bringen. Ein Anspruch
auf Leistung besteht nur dann, wenn die Unterstiitzung seitens des Versicherten erheblich ist. Die
Unterstiitzung kann dann als erheblich bezeichnet werden, wenn aus der schriftlichen Vereinbarung
hervorgeht, dass der Versicherte die Kosten des gemeinsamen Haushalts mindestens zur Halfte
tragt. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Ausmass die unterstitzte Partnerin bzw. der
unterstiitze Partner selber erwerbstatig ist und ob er/sie auf die Unterstiitzungsleistung angewiesen
ist oder den Lebensunterhalt selber bestreiten kénnte.

Der schriftliche Unterstiitzungsvertrag muss bis langstens drei Monate nach dem Tod der
versicherten Person der Stiftung eingereicht werden. Er muss Ort und Datum aufweisen und von
beiden Partnern handschriftlich unterschrieben sein. Ebenfalls einzureichen ist:

« ein Nachweis der Wohngemeinde, mit welchem der gemeinsame Wohnsitz in den letzten 5
Jahren belegt wird,

» Bestatigung tiber den Zivilstand beider Partner,
« Dokumente (Scheidungsurteil, Rentenverfiigungen, etc.), die der Uberpriifung einer allfalligen

Uberversicherung dienen, (Leistungen aus Scheidungsurteil werden angerechnet, wenn es
sich um Unterhaltsleistungen im Sinne von Art. 151 und 152 ZGB handelt).

Die Stiftung uberpriift den Leistungsanspruch erst nach Ableben der versicherten Person. Die
Beweislast liegt bei der begiinstigten Person.

Ergeben sich zeitliche Verzogerungen bei der Abklarung der Anspruchsvoraussetzungen,
inshesondere wenn gleichzeitig Leistungen geméss Ziff. 5.8 Abs. 2. (Todesfallkapital) geltend
gemacht werden, so erbringt die Kasse Leistungen erst, wenn die Abkl&rung abgeschlossen
beziehungsweise die Auseinandersetzung entschieden ist.

Ein Zins fur die aufgeschobene Ausrichtung der Leistung ist nicht geschuldet.

Der Stiftungsrat regelt eventuelle weitere Einzelheiten.



ist nicht mehr nötig
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5.7 Waisenrente

Stirbt eine versicherte Person oder ein Rentenbeziiger, so besteht fiir jedes rentenberechtigte Kind
Anspruch auf eine Waisenrente.

5.8 Todesfallkapital

1. Stirbt eine versicherte Person vor Erreichen des Riicktrittsalters und wird das vorhandene
Altersguthaben nicht oder nicht vollstéandig zur Finanzierung von Todesfallleistungen verwendet, wird
damit ein Todesfallkapital ausbezahlt.

2. Anspruch auf das Todesfallkapital haben die Hinterlassenen unabhangig vom Erbrecht nach
folgender Rangordnung:

a) natiirliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstiitzt worden sind, oder
die Person, die mit diesem in den letzten funf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine
Lebensgemeinschaft geflihrt hat oder die fiir den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer
Kinder aufkommen muss;

b) beim Fehlen von begiinstigten Personen nach Buchstabe a: die Kinder des Verstorbenen, welche
die Voraussetzungen nach Ziffer 3.4 nicht erfilllen, die Eltern oder die Geschwister;

c) beim Fehlen von begiinstigten Personen nach den Buchstaben a und b: die Gbrigen gesetzlichen
Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens

3. Mit schriftlicher Eingabe an die Vorsorgekommission kann die versicherte Person im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften von der obenerwdhnten Rangordnung abweichen oder die
Anspruchsberechtigung einzelner Personen néher bezeichnen.

4. Die Hohe des Todesfallkapitals entspricht fir Anspruchsberechtigte geméss Buchstabe a oder b dem
gesamten nicht fur die Finanzierung von Hinterlassenenleistungen verwendeten Altersguthaben der
versicherten Person; Anspruchsberechtigte gemass Buchstabe c erhalten die Hélfte.

6. INVALIDITATSLEISTUNGEN

6.1 Erwerbsunfahigkeit / Invaliditat

1. Erwerbsunfahigkeit bzw. Invaliditat liegt vor, wenn die versicherte Person durch &rztlichen Befund
objektiv nachweisbar ganz oder teilweise, dauernd oder voraussichtlich dauernd gehindert ist, eine
ihrem Beruf oder ihrer Lebensstellung, ihren Kenntnissen und Féhigkeiten angemessene
Erwerbstétigkeit auszutiben, oder wenn sie im Sinne des IVG invalid ist.

2. Die Hohe der Invaliditatsleistung wird nach dem Grad der Erwerbsunfahigkeit festgesetzt. Dieser
entspricht mindestens dem von der IV festgelegten Invalidititsgrad.

3. Die Hohe der Invalidenrente bei Teilinvaliditdt wird in Abh&ngigkeit von der Vollinvalidenrente
berechnet. Dabei gilt folgendes Schema:
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Erwerbsunfahigkeit Rentenhohe
in % in % der Vollinvalidenrente
ab 40 25
ab 50 50
ab 60 75
ab 70 100

Bei einer Erwerbsunfahigkeit von weniger als 40% besteht kein Anspruch auf eine Invalidenrente.

6.2 Invalidenrente

1. Bei Erwerbsunfahigkeit vor dem Riicktrittsalter hat die versicherte Person Anspruch auf eine
Invalidenrente.

2. Der Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht, nachdem die Wartefrist geméss Vorsorgeplan ab-
gelaufen ist, in der Regel jedoch spatestens mit dem Beginn des Anspruchs auf eine Rente der IV.

3. Die Rente wird jedoch in jedem Fall bis zum Wegfall der Lohnfortzahlung und bis zur Erschdpfung
der Taggeldanspriiche aufgeschoben, wenn:

a) die versicherte Person anstelle des vollen Lohnes Taggelder der Krankenversicherung erhélt, die
mindestens 80 % des entgangenen Lohnes betragen, und
b) die Taggeldversicherung vom Arbeitgeber mindestens zur Halfte mitfinanziert wurde.

4. 4. Der Anspruch auf die Invalidenrente erlischt beim Wegfall der Erwerbsunfahigkeit,
beim Tod des Rentenbeziigers, jedoch spétestens wenn die versicherte Person das Ruicktrittsalter
erreicht; in diesem Fall wird die Invalidenrente durch eine Altersrente abgeldst. Diese entspricht im
Minimum der der Teuerung angepassten Mindestinvalidenrente des BVG.

6.3 Invaliden-Kinderrente

Versicherte Personen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben Anspruch auf Invaliden-Kinderrenten fiir
jedes rentenberechtigten Kind.

6.4 Beitragsbefreiung

1. Bei Erwerbsunfahigkeit infolge Krankheit oder Unfall werden die Altersgutschriften auf der Basis des
beim Eintritt der Erwerbsunfahigkeit versicherten Lohnes wie fiir einen Aktiven weiter gedufnet und
verzinst und die Beitragspflicht fur die Risikoversicherung entfallt entsprechend dem Grad der
Invaliditét (Beitragsbefreiung).

2. Die Beitragshefreiung beginnt nach Ablauf der im Vorsorgeplan festgelegten Wartefrist seit Eintritt
der Erwerbsunféhigkeit, spatestens jedoch, wenn die Stiftung eine Invalidenrente ausrichtet.

3. Die Beitragshefreiung endet beim Wegfall der Erwerbsunfahigkeit, beim Tod des Rentenbeziigers,
spatestens jedoch wenn die versicherte Person das Rucktrittsalter erreicht.
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6.5 Wiederaufnahme der Erwerbstétigkeit

1. Nimmt ein Invalider seine Tatigkeit bei der Firma ganz oder teilweise wieder auf, entfallt die
Beitragsbefreiung in entsprechendem Umfang. Betragt die Erwerbsunfahigkeit weniger als 40 %, ist
fur die Berechnung der Beitrdge und Leistungen der aktuelle Lohn massgebend.

2. Erhalt ein bisher ganz oder teilweise Invalider von der Stiftung keine Leistungen mehr, weil er wieder
voll erwerbsfahig ist und bei einem anderen Arbeitgeber oder als Selbstandiger eine Erwerbstatigkeit
aufnimmt oder erweitert, scheidet er aus dem Vorsorgewerk aus und erhalt seine Austrittsleistung.

Bei nur teilweiser Erwerbsfahigkeit werden diese Bestimmungen sinngeméass angewandt.

7. BESONDERE LEISTUNGEN GEMASS GESETZ

7.1 Anpassung von Renten an die Preisentwicklung

1. Die minimalen Hinterlassenen-, Invaliden- und Invalidenkinderrenten geméss BVG, deren Laufzeit
drei Jahre tiberschritten hat, werden nach den Anordnungen des Bundesrates der Preisentwicklung
angepasst.

2. Die Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die nicht nach Absatz 1 der Preisentwicklung angepasst
werden missen, sowie die Altersrenten werden entsprechend den finanziellen Mdglichkeiten der
Stiftung der Preisentwicklung angepasst. Der Stiftungsrat / die Vorsorgekommission ?? entscheidet
jahrlich dartiber, ob und in welchem Ausmass die Renten angepasst werden.

3. Die Stiftung erlautert in inrem Jahresbericht die Beschliisse nach Absatz 2.

7.2 Sicherheitsfonds

Die Stiftung ist dem Sicherheitsfonds geméass Art 57 BVG angeschlossen. Die Stiftung bezahlt auf
Rechnung des Vorsorgewerks den jahrlichen Beitrag an den Sicherheitsfonds.

7.3 Wohneigentumsférderung

1. Eine versicherte Person kann einen Teil ihrer Anspriiche auf Altersleistung fiir Wohneigentum zum
eigenen Bedarf verpfanden oder einen Vorbezug geltend machen.

2. Verpfandung und Vorbezug sind mdglich bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf
Altersleistungen.

Die Einzelheiten der Verpfandung und des Vorbezuges sind im Anhang I
« Wohneigentumsforderung » zu diesem Reglement geregelt, den interessierte versicherte Personen
bei der Vorsorgekommission beziehen kénnen.

8. ENDE DES ARBEITSVERHALTNISSES VOR DEM RUCKTRITTSALTER

8.1 Austrittsleistung

1. Wird ein Arbeitsverhaltnis vor dem Riicktrittsalter aufgeldst ohne dass eine Alters-, Invaliditats- oder
Hinterlassenenleistung gemass Vorsorgeplan féllig wird, so scheidet die versicherte Person aus dem
Vorsorgewerk aus und hat Anspruch auf eine Austrittsleistung.

2. Die Berechnung der Austrittsleistung erfolgt geméass Art. 15 FZG (Beitragsprimat) und Art. 17 resp.
18 FZG. Die Austrittsleistung entspricht dem Betrag des gesamten Altersguthabens im Zeitpunkt des
Austritts oder, falls dieser héher ist, dem Betrag gemass Art. 17 resp. 18 FZG.
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8.2 Ausrichtung

1. Die Austrittsleistung wird der neuen Vorsorgeeinrichtung Gberwiesen. Tritt eine versicherte Person
keiner neuen Vorsorgeeinrichtung bei, so muss der Vorsorgeschutz in Form einer Frei-
zligigkeitspolice oder eines Freiziigigkeitskontos erhalten bleiben.

2. Die austretende versicherte Person gibt der Stiftung vor dem Austritt bekannt, an welche neue Vor-
sorgeeinrichtung oder an welche Freiziigigkeitseinrichtung die Austrittsleistung zu Gberweisen ist.
Bleibt diese Mitteilung aus, lberweist die Stiftung friihestens 6 Monate und spatestens zwei Jahre
nach dem Freiziigigkeitsfall die Austrittsleistung samt Verzugszins an die Auffangeinrichtung.

3. Die versicherten Personen kdnnen die Barauszahlung der Austrittsleistung verlangen, wenn:

a) sie die Schweiz endgliltig verlassen und nich in Liechtenstein wohnen,

b) sie eine selbstandige Erwerbstatigkeit aufnehmen und der obligatorischen beruflichen Vorsorge
nicht mehr unterstehen oder

c) die Austrittsleistung weniger als ihr Jahresbeitrag betrégt.

An verheiratete versicherte Personen erfolgt die Barauszahlung nur, wenn der Ehegatte schriftlich
zustimmt.

8.3 Verzinsung

Die Austrittsleistung wird vom Zeitpunkt des Austritts des Versicherten an bis zum Datum der
Uberweisung verzinst. Der Zinssatz entspricht dem FZG-Verzugszinssatz.

8.4 Nachdeckung

1. Wahrend langstens einem Monat nach Aufldsung des Arbeitsverhéltnisses bleibt die versicherte
Person ohne die Erhebung von Préamien gegen die Risiken Tod und Invaliditat wie bisher versichert.

2. Die Nachdeckung erlischt, wenn die versicherte Person im Rahmen eines neuen Arbeitsverhaltnisses
obligatorisch versichert werden muss.

3. Fir Versicherungsereignisse, die nach dem Ablauf der Nachfrist eintreten, haftet die Stiftung nicht
mehr. Fir spater eintretende Verschlimmerungen aus gleicher Ursache haftet die Stiftung héchstens
im Rahmen der BVG-Minimalleistungen.

4. Beim Eintritt eines Versicherungsfalles wahrend der Dauer der Nachdeckung muss eine allenfalls
bereits ausgerichtete Austrittsleistung zuriickerstattet werden. Die Stiftung behélt sich die
Verrechnung mit falligen Versicherungsleistungen vor.

9. ORGANISATION UND ADMINISTRATIVES

9.1 Vorsorgekommission

1. Die Vorsorgekommission als paritdtisches Organ im Sinne des BVG, ist aus einer gleichen Anzahl
Vertreter des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer zusammengestellt. Ihr obliegt der Vollzug der
Bestimmungen aus diesem Vorsorgereglement.

2. Die Organisation der Vorsorgekommission ist im Organisationsreglement als Anhang | geregelt.

9.2 Auskunft

1. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Stiftung alle versicherungspflichtigen Arbeitnehmer zu melden
und ihr und den Kontrollorganen alle Auskiinfte zu erteilen, die diese zur Erfiillung ihrer Aufgabe
bendétigen.

2. Wird das Arbeitsverhéltnis mit einem Versicherten aufgelést oder dessen Beschaftigungsgrad
reduziert, hat der Arbeitgeber dies der Stiftung unverziiglich zu melden. Es ist mitzuteilen, ob die
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Auflosung des Arbeitsverhiltnisses oder die Anderung des Beschaftigungsgrades aus gesundheit-
lichen Griinden erfolgt ist.

9.3 Information

1. Die Stiftung muss ihre versicherten Personen jahrlich in geeigneter Form informieren Uber:

a) die Leistungsanspriiche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben sowie
die reglementarische Austrittsleistung (Art. 2 FZG);

b) die Organisation und die Finanzierung;
c) die Mitglieder des Stiftungsrates.

2. Auf Anfrage hin ist den versicherten Personen die Jahresrechnung und der Jahresbericht
auszuhandigen. Ebenso hat ihnen die Stiftung auf Anfrage hin Informationen (iber den Kapitalertrag,
den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die
Deckungskapitalberechnung, die Reservehildung sowie den Deckungsgrad abzugeben.

9.4 Datenschutz

1. Die versicherte Person nimmt zur Kenntnis, dass die sich aus den Antragsunterlagen oder aus der
Durchfihrung des Vorsorgeverhéltnisses ergebenden Daten der Ruckversicherung (ibermittelt
werden. Diese kann die versicherungsbezogenen Daten soweit erforderlich an ihre Riickversicherer
weitergeben.

2. Die Stiftung und die Versicherungsgesellschaften treffen alle nétigen Massnahmen fiir eine
vertrauliche Behandlung der Daten.

9.5 Meldepflicht

1. Die versicherten Personen oder die Anspruchsberechtigten haben der Vorsorgekommission, welche
ihrerseits die Stiftung orientiert, jederzeit Auskunft tiber alle fir die Personalvorsorge massgebenden
Verhaltnisse zu erteilen.

2. Insbesondere sind unverziglich zu melden:

a) Einkiinfte, die zu einer Anderung der Leistungspflicht der Stiftung filhren;
b) der Tod eines Rentenbeziigers;
) Zivilstandsénderungen von versicherten Personen und Rentenbeziigern;

d) der Abschluss der Ausbildung bzw. Veranderungen der Erwerbsunféhigkeit eines Kindes, fiir das
eine Rente ausgerichtet wird.

(2]

3. Die Stiftung lehnt jede Haftung fir diejenigen Folgen ab, die sich aus einer Missachtung von
Auskunfts- oder Mitteilungspflichten ergeben oder die nicht wahrheitsgetreu erfolgen.

4. Wird eine Lebenspartnerrente gemass Ziff. 5.6 beantragt, so obliegt der Antrag stellenden Person der
Nachweis des Zusammenlebens und der regelmassigen erheblichen Unterstiitzung.

9.6 Information der versicherten Personen

1. Jede versicherte Person erhélt bei Aufnahme in das Vorsorgewerk ein Exemplar des Vorsorgeplans;
das vollstandige Vorsorgereglement und dessen Anhdnge konnen jederzeit bei der
Vorsorgekommission eingesehen werden.

2. Zur Information héndigt die Stiftung den versicherten Personen bei Eintritt und jahrlich nach
Durchfiihrung der Neuberechnungen per Stichtag einen Vorsorgeausweis mit den aktuellen
Leistungen aus. Im Zweifelsfall sind die Leistungen gemass Vorsorgeplan massgebend.

3. Die versicherte Person kann jederzeit Uber die Vorsorgekommission bei der Stiftung schriftlich
Auskunft verlangen (iber die Hohe der Austrittsleistung, sowie ber das fiir Wohneigentum zur
Verfligung stehende Vorsorgekapital und die aus einem Vorbezug resp. einer Verpfandung
resultierenden Konsequenzen.
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4. Die Stiftungsorgane haben den Begiinstigten Uber die Organisation, die Tatigkeit und die
Vermdgensanlage der Stiftung den erforderlichen Aufschluss zu geben.

9.7 Verjahrung

Die Leistungsanspriiche verjahren nicht, sofern die Versicherten im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die
Stiftung nicht verlassen haben. Forderungen auf periodische Beitrdge und Leistungen verjéhren nach 5,
andere Forderungen nach 10 Jahren. Die Artikel 129 bis 142 des Obligationenrechtes sind anwendbar.

9.8 Ubergangsbestimmung

Fur Versicherte, welche eine Arbeitsunféhigkeit oder Erwerbsunfahigkeit aufweisen, die Anspruch auf
Invalidenrenten gibt oder gabe, gilt der bei Beginn der Arbeitsunfahigkeit gliltige versicherte Lohn sowie
das zu diesem Zeitpunkt giiltige Riicktrittsalter und Reglement.

10. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

10.1 Anderungen des Reglements

Der Stiftungsrat kann in Ubereinstimmung mit den Vorsorgekommissionen im Rahmen der
Bestimmungen der Stiftungsurkunde sowie der einschlagigen Gesetze dieses Vorsorgereglement
jederzeit aufheben, ergénzen oder abandern. Bereits ausgeldste Leistungen und wohlerworbene Rechte
bleiben dadurch unberlihrt. Reglementsanderungen miissen der Aufsichtsbehdrde zur Kenntnis gebracht
werden.

10.2 Ausnahmeregelungen; Liicken im Reglement

In Fallen, in welchen das Reglement Ausnahmen vorsieht oder wo eine reglementarische Bestimmung
fehlt, trifft der Stiftungsrat im Einvernehmen mit der Vorsorgekommission eine dem Stiftungszweck und
Gesetz entsprechende Entscheidung.

10.3 Teil- oder Gesamtliquidation

Bei Austritt einer angeschlossenen Firma infolge Kiindigung der Anschlussvereinbarung, Einstellung des
Betriebes infolge Konkurs, Erldschen der Geschaftstatigkeit auch infolge Fusion ist der Tatbestand einer
Teilliquidation gegeben. Gestitzt auf die einschldgigen gesetzlichen Bestimmungen in Art. 23 FZG und
gestiitzt auf die Ausfiihrungen in Art. 9 der Statuten der Stiftung PEGEBA ist in einem solchen Fall wie
folgt vorzugehen:

1. Teilliquidation der Sammelstiftung
a) Der Austritt einer angeschlossenen Firma fiihrt zu einer Teilliquidation der Sammelstiftung.

b) Ein fiir eine Teilliquidation relevantes freies Stiftungsvermdgen liegt dann vor, wenn der auf
versicherungsmathematischen Grundsétzen berechnete Deckungsgrad der Stiftung mehr als 110
Prozent betragt. Bei der Ermittlung des Deckungsgrades ist auf die Jahresrechnung des dem
Austritt vorangegangenen Jahres abzustellen. Die Bilanzierung der Aktiven erfolgt nach
Verdusserungswerten (Marktwerten). Bei der Ermittlung des Deckungsgrades werden
versicherungstechnische ~ Verpflichtungen sowie die geméss Anlagereglement und
Anlagestrategie notwendigen Ruickstellungen im Sinne des Fortbestandsinteresses als
zweckgebundene Mittel definiert.

c) Eine fir eine Teilliquidation relevante Unterdeckung liegt dann vor, wenn der gemass lit. b)
berechnete Deckungsgrad weniger als 100% betragt.

d) Weist die PEGEBA freies Stiftungsvermdgen aus, besteht ein Anspruch des ausscheidenden
Vorsorgewerkes auf einen Anteil an diesen freien Mitteln.

¢ Die gebundenen und freien Mittel des Vorsorgewerkes der austretenden Firma werden auf
die neue Vorsorgeeinrichtung Ubertragen.
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e Der auf das Vorsorgewerk der austretenden Firma entfallende Anteil an freien
Stiftungsmitteln wird anteilsmassig entsprechend dem Alterskapital der Versicherten der
Firma zum gesamten Alterskapital aufgeteilt.

e Der Anteil zugunsten des Vorsorgewerkes der austretenden Firma wird dem Alterskapital der
einzelnen Versicherten gutgeschrieben.

Liegt eine Unterdeckung vor, dirfen die versicherungstechnischen Fehlbetrdge anteilsméssig
dem Alterskapital der Versicherten abgezogen werden, sofern dadurch nicht das Altersguthaben
geméss BVG geschmalert wird.

2. Teil- oder Gesamtliquidation des betrieblichen Vorsorgewerkes

a)

Die Teilliquidation eines Vorsorgewerkes wird durchgefiihrt, wenn der Teilliquidationssachverhalt
vorliegt. Nebst den im Ingress genannten Fallen liegt im Weiteren ein Teilliquidationssachverhalt
auch dann vor, wenn sich der Versichertenbestand um mindestens 10 Prozent verringert.

Weist das Vorsorgewerk ein fiir die Teilliquidation relevantes freies Stiftungsvermégen oder eine
Unterdeckung auf, ist bei einer Liquidation oder einer Teilliquidation der Firma eine Gesamt- oder
Teilliquidation des Vorsorgewerkes durchzuflihren. Dabei wird abgestellt auf das im Zeitpunkt der
Teil- oder Gesamtliquidation vorhandene freie Kapital oder die Unterdeckung des
Vorsorgewerkes der zu liquidierenden Firma.

Die Verwaltungsstelle der PEGEBA erstellt den Liquidationsplan unter Beriicksichtigung
anerkannter Kriterien (Gleichbehandlung der Destinatare, Objektivitdt der Kriterien). Die
Kontrollstelle der PEGEBA priift den Liquidationslplan und erstellt zuhanden des Stiftungsrates
einen Priifbericht. Der Stiftungsrat der PEGEBA hat den Liquidationsplan abschliessend zu
genehmigen.

3. Meldewesen

a)

b)

Die Auflésung eines Anschlussvertrages gemdss Ziffer 1. und die Liquidation eines
Vorsorgewerkes gem. Ziffer 2. sind der zusténdigen BVG-Aufsichtsbehorde zu melden.

Im Falle einer Teilliquidation erfolgt durch den Stiftungsrat eine Information an die betroffenen
Destinatare unter Bekanntgabe des Liquidationsplans und mit Ansetzung einer Frist von 30
Tagen, innert derer begriindete Einsprachen gegen den Liquidationsplan beim Stiftungsrat
erhoben werden kénnen. Ohne Einsprache innert der Frist gilt der Liquidationsplan als
genehmigt.

Nach erfolgter Information und Bereinigung allfélliger Einsprachen gemass Ziffer 3.2, wird der
Liquidationsplan gestutzt auf Art. 23 Abs. 1 FZG der Aufsichtshehérde zur Genehmigung
vorgelegt. Kdnnen Einsprachen durch den Stiftungsrat nicht bereinigt werden, sind diese der
Aufsichtsbehdrde zum Entscheid vorzulegen.

10.4 Sanierungsmassnahmen

1. Falls die Stiftung eine Unterdeckung geméss Art. 44 BVV2 aufweist, kann der Stiftungsrat dem Grad
der Unterdeckung entsprechend folgende Sanierungs-massnahmen beschliessen:

a)
b)

Herabsetzung der Verzinsung der Altersguthaben auf dem (iberobligatorischen Teil;

Erhebung von Sanierungsbheitrdgen der Versicherten und des Arbeitgebers. Der Beitrag des
Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die Summe der Beitrdge der Arbeitnehmer.
Die Sanierungsbeitrage sind nicht Teil der persénlichen Beitrage im Sinne von Art. 17 FZG;

Erhebung eines Beitrags von Rentnerinnen und Rentnern. Die Erhebung dieses Beitrags erfolgt
durch Verrechnung mit den laufenden Renten. Der Beitrag darf nur auf dem Teil der laufenden
Rente erhoben werden, der in den letzten zehn Jahren vor der Einfihrung dieser Massnahme
durch gesetzlich oder reglementarisch nicht vorgeschriebene Erhdhungen entstanden ist. Er darf
nicht auf Versicherungsleistungen bei Alter, Tod und Invaliditdt der obligatorischen Vorsorge
erhoben werden. Die Hohe der Renten bei Entstehung des Rentenanspruchs bleibt jedenfalls
gewéhrleistet.

Sofern sich die Massnahmen nach Bst. b und ¢ als ungentigend erweisen, kann der Mindestzins-
satz wahrend der Dauer der Unterdeckung, hdchstens jedoch wahrend fiinf Jahren unter-
schritten werden. Die Unterschreitung darf héchs-tens 0,5 Prozent betragen.
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e) Zeitliche und Betragsmassige Einschrénkung oder Verweigerung von Verpfandung, Vorbezug
und Riickzahlung im Rahmen der Wohneigentums-férderung

f) Zulassung von Einlagen der Arbeitgeber in ein ge-sondertes Konto Arbeitgeberbeitragsreserve
mit Verwendungsverzicht. Es diirfen auch Mittel der ordentlichen Arbeitgeberbeitragsreserve auf
die-ses Konto (ibertragen werden. Die Einlagen diir-fen den Betrag der Unterdeckung nicht
Uberstei-gen und werden nicht verzinst. Sie dirfen weder flir Leistungen eingesetzt, verpfandet,
abgetreten noch auf andere Weise vermindert werden.

Der Stiftungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen weitere Sanie-
rungsmassnahmen beschliessen. Bereits ausgeléste Leistungen und wohlerworbene Rechte werden
davon nicht betroffen.

Die Umsetzung der Sanierungsmassnahmen sowie die Frist innert welcher die Stiftung die
Deckungsliicke beheben will, muss der Aufsichtshehorde mitgeteilt werden. Die Versicherten werden
periodisch Uber die Entwicklung der Situation informiert.

10.5 Gerichtsstand

Der Gerichtsstand fir Streitigkeiten zwischen Stiftung, Arbeitgeber und Anspruchsberechtigten ist der
schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem die versicherte
Person angestellt wurde.

10.6 Ubergangsbestimmungen

1.

Fir Versicherte, welche eine Arbeitsunfahigkeit oder Erwerbsunfahigkeit aufweisen, die Anspruch auf
Invalidenleistungen oder Hinterlassenenleistungen gibt oder gabe, gilt der bei Beginn der
Arbeitsunfahigkeit giiltige versicherte Lohn sowie das zu diesem Zeitpunkt giiltige Ricktrittsalter und
Reglement, sofern keine anderslautende Bestimmung vorliegt.

Fir Alters-, Hinterlassenen- und Invaliditatsleistungsbeziiger, die vor dem 1. Januar 2005 Anspruch
auf eine Rente hatten, gilt weiterhin das bisherige Reg-lement.

Fir anwartschaftliche Hinterlassenenleistungen von Arbeitsunfahigen, Invaliden- oder Altersrentnern
gilt Absatz 2 sinngemass.

Tritt die Arbeitsunfahigkeit, die zur Erwerbsunfahigkeit oder zum Tod der versicherten Person flihrt,
vor dem 1. Januar 2005 ein, so gilt der versicherte Lohn bei Beginn der Arbeitsunfahigkeit in
Abweichung von den Ubergangsbestimmungen der Anderung vom 1. Juli 2004, Buchstabe c, der
BVV2. Die gesetzlichen Mindestvorschriften werden eingehalten.

Fir Altersrenten in Anschluss an eine Invalidenrente gilt der im Zeitpunkt der Umwandlung des
Altersguthabens in eine Altersrente giltige Umwandlungssatz.
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Anhang |

ORGANISATIONS-

REGLEMENT



VORSORGEKOMMISSION

Zusammensetzung

1.

Die Vorsorgekommission setzt sich wie folgt zusammen:
a) aus Arbeitgebervertretern, die vom Arbeitgeber ernannt werden und

b) aus gleich vielen Arbeitnehmervertretern, die aus der Mitte der Versicherten unter Berticksichtigung der
Arbeitnehmerkategorien gewahlt werden sowie

c) aus einem Prasidenten, der je fir eine Amtsperiode abwechslungsweise aus der Mitte der Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertreter gestellt wird.

Die Amtsperiode der Vorsorgekommission sowie des Prasidenten dauert drei Jahre. Eine Wiederwahl ist
maglich.

Die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses hat das Ausscheiden aus der Vorsorgekommission zur Folge. Fir den
Rest der Amtsperiode wird ein Ersatzmann gewahlt.

Wabhl der Arbeitnehmervertreter

1.
2.

Die Vertreter der Arbeitnehmer in der Vorsorgekommission werden in geheimer Wahl gewahlt.

Gewahlt sind diejenigen Kandidaten, die im ersten Wahlgang am meisten der abgegebenen Stimmen auf sich
vereinen.

Die Wahl ist dem Stiftungsrat schriftlich anzuzeigen.

Fur Wahlen von Ersatzleuten gilt das gleiche Vorgehen.

Sitzungen, Beschliisse

1.

Die Vorsorgekommission tritt zusammen, so oft es die Geschafte erfordern. Die Einberufung erfolgt entweder auf
Begehren des Présidenten, oder wenn es mindestens die Halfte der Mitglieder der Vorsorgekommission verlangt.

Der Vorsitzende leitet die Sitzung.

Die Beschliisse werden mit einfachem Stimmenmehr der anwesenden Mitglieder gefasst. Der Vorsitzende nimmt
an den Abstimmungen teil. Bei Stimmengleichheit hat er den Stichentscheid. Beschliisse kénnen auch auf dem
Zirkularweg gefasst werden.

Aufgaben, Rechte und Pflichten

Die Vorsorgekommission ist Organ der Sammelstiftung sowie des Vorsorgewerks und (bt folgende Aufgaben aus:

1.

Ihr obliegt der Vollzug der Personalvorsorge und die Information der Versicherten. Zum Vollzug gehdren
inshesondere:

a) das Beibringen der Anmeldescheine;

b) das Melden der Lohn&nderungen sowie der Beginn und das Ende von Arbeitsverhéltnissen;
c) das Beibringen der zur Anspruchsbegriindung notwendigen Dokumente im Versicherungsfall;
d) die Wahrung der Interessen der Versicherten gegen(ber der Stiftung.

Sie stellt sicher, dass die Beitrdge an die Stiftung auf Verfall hin Uberwiesen werden. Sie orientiert den
Stiftungsrat sowie die Aufsichtsbehdrde dber allfélligen Verzug des Arbeitgebers in der Beitragszahlung.

Sie genehmigt die Abadnderung der reglementarischen Anspruchsberechtigung und bestimmt, wenn im
Versicherungsfall Zweifel an der Anspruchsberechtigung besteht, an wen die Leistungen auszurichten sind.

Zustandigkeit

Wo die Reglemente eine Kompetenz nicht ausdriicklich der Vorsorgekommission zuweisen, ist der Stiftungsrat
zustandig.



Verantwortlichkeit

Die Vorsorgekommission haftet als Organ fur den Schaden, den sie in Ausiibung ihrer Funktion der Sammelstiftung
und/oder den Versicherten absichtlich oder fahrlassig zufugt (Art. 52 BVG).
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11.

12.

13.

14.

WAS BEZWECKT DIE WOHNEIGENTUMSFORDERUNG?

Die Wohneigentumsforderung erlaubt den Versicherten, Mittel aus der beruflichen Vorsorge zum Erwerb
von Wohneigentum fiir den Eigenbedarf einzusetzen.

Die Mittel der beruflichen Vorsorge kdnnen eingesetzt werden fir:
a)  den Erwerb und die Erstellung von Wohneigentum;
b)  die Amortisation von darauf lastenden Hypothekardarlehen;

c)  den Erwerb von Anteilscheinen von Wohngenossenschaften oder @hnlichen Beteiligungen.

WAS GILT ALS WOHNEIGENTUM?

Zuléssige Objekte sind die Wohnung oder das Einfamilienhaus.

Zulassige Formen sind das Eigentum, das Miteigentum (namentlich das Stockwerkeigentum), das
Eigentum der versicherten Person mit ihrem Ehegatten zu gesamter Hand und das selbsténdige und
dauernde Baurecht.

Zulassige Beteiligungen sind Anteilscheine an einer Wohnbaugenossenschaft, Aktien einer Mieter-
Aktiengesellschaft oder ein partiarisches Darlehen an einen gemeinniitzigen Wohnbautréger.

WAS GILT ALS EIGENBEDARF?

Als Eigenbedarf gilt die Nutzung durch die versicherte Person an ihrem Wohnsitz oder an ihrem
gewohnlichen Aufenthalt.

Wenn die versicherte Person nachweist, dass diese Nutzung voriibergehend nicht méglich ist, so ist die
Vermietung wahrend dieser Zeit zulassig.

WELCHE MITTEL STEHEN ZUR VERFUGUNG?

Fir die Finanzierung von Wohneigentum steht den Versicherten ihr gesamtes Altersguthaben aus der
obligatorischen und aus der ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge zur Verfligung.

Versicherte, die das 50. Altersjahr iiberschritten haben, diirfen insgesamt hdchstens die Austrittsleistung,
auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch gehabt héatten, oder - wenn diese hoher ist - die Halfte der Aus-
trittsleistung im Zeitpunkt des Bezuges in Anspruch nehmen. Diese Beschrankungen gelten sowohl fir
den Vorbezug wie auch fir die Verpfandung.



15.

16.

WIE KONNEN DIE MITTEL EINGESETZT WERDEN?

Die versicherte Person kann die Auszahlung der Mittel verlangen oder ihre Anspriiche auf die Austritts-
und Vorsorgeleistungen verpfanden. Die Verpfandung bedarf zu ihrer Gliltigkeit der schriftlichen Anzeige
an die Stiftung.

WELCHE BEGRENZUNGEN BESTEHEN?

16.1 Zeitliche Begrenzung

Ein Vorbezug kann alle finf Jahre geltend gemacht werden. Vorbezug und Ruickzahlung sind zuldssig bis
drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen.

16.2 Summenbegrenzung

Aus Griinden der administrativen Kosten sind Vorbezug, Riickzahlung und Verpfandung nur moglich,
wenn sie mindestens Fr. 20'000.- betragen. Dieser Mindestbetrag gilt nicht fiir den Erwerb von
Anteilscheinen an Wohnbaugenossenschaften und von dhnlichen Beteiligungen.

Die Riickzahlung ist in einem einzigen Betrag zu leisten, wenn der ausstehende Vorbezug kleiner ist als
Fr. 20°000.-.

16.3 Liquiditatsengpasse der Stiftung

Die Vorsorgeeinrichtung zahlt den Vorbezug spétestens nach sechs Monaten aus, nachdem die
versicherte Person ihren Anspruch geltend gemacht hat. Bei Unterdeckung kann die Vorsorgeeinrichtung
diese Frist auf zwolf Monate erstrecken.

Die Vorsorgeeinrichtung zahlt den Vorbezug gegen Vorweis der entsprechenden Belege und im
Einverstandnis der versicherten Person direkt an den Verkaufer, Ersteller, Darlehensgeber oder an die
nach Art. 1 Abs. 1 b WEFV Berechtigten aus.

Absatz 2 gilt sinngeméss fiir die Auszahlung aufgrund einer Verwertung der verpfandeten
Freizugigkeitsleistung.

Ist eine Auszahlung innerhalb der genannten Fristen aus Liquiditatsgriinden nicht méglich oder zumutbar,
werden zunéchst die Summen fiir Pfandverwertung, dann die Summen fiir den Erwerb oder fir die
Neuerstellung und schliesslich die Summen fir die Riickzahlung von Hypothekardarlehen ausbezahlt.
Sollte ein Liquiditatsengpass auftreten, regelt die Stiftung die Einzelheiten in einer Prioritdtenordnung,
welche der Aufsichtsbehorde zur Kenntnis gebracht wird.

Die Vorsorgeeinrichtung kann bei Unterdeckung die Auszahlung seit Geltendmachung des Anspruchs
uber zwolf Monate hinaus aufschieben, sofern folgende Bedingungen erflillt sind:

a) Die Unterdeckung muss erheblich sein.

b)  Der Vorbezug muss der Riickstellung von Hypothekardarlehen dienen.



d) Die Vorsorgeeinrichtung muss die Informationspflichten nach Artikel 44 Abs. 3 und 4 BVV2
erfillen, insbesondere die Versicherten und die Aufsichtbehdrden iiber die Dauer der
Massnahme informieren.

17. WELCHE ROLLE SPIELT DER EHEGATTE?

17.1 Zustimmung
Vorbezug und Verpfandung sind nur zuléssig, wenn der Ehegatte schriftlich zustimmt.
17.2 Scheidung

Der Vorbezug gilt im Scheidungsfall als Austrittsleistung und wird vom Gericht nach den Art. 122, 123
und 141 des Zivilgesetzbuches sowie nach Art. 22 des Freiziigigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993
beurteilt.

18. WAS SIND DIE FOLGEN EINER VERPFANDUNG?

18.1 Vorsorgeschutz

Der Vorsorgeschutz wird durch die Verpfandung nicht reduziert, solange keine Pfandverwertung erfolgt.
Eine Pfandverwertung hat die gleichen Auswirkungen auf den Vorsorgeschutz wie ein Vorbezug.

18.2 Steuern

Die Verpféndung selbst hat keine Steuerfolgen. Bei einer Pfandverwertung dagegen ist der erzielte Erlos
als Kapitalleistung aus Vorsorge steuerbar. Die Stiftung meldet die Pfandverwertung innerhalb von
dreissig Tagen der Steuerverwaltung auf dem amtlichen Formular.

18.3 Zustimmung des Pfandglaubigers

Die Zustimmung des Pfandglaubigers ist erforderlich, soweit die Pfandsumme betroffen ist, fur die
Barauszahlung der Austrittsleistung, die Auszahlung der Vorsorgeleistung sowie die Ubertragung eines
Teils der Austrittsleistung infolge Scheidung auf eine Vorsorgeeinrichtung des anderen Ehegatten.

19. WAS SIND DIE FOLGEN EINES VORBEZUGES?

19.1 Vorsorgeschutz

Bei einem Vorbezug werden die Altersleistungen reduziert. Invaliden- und Hinterlassenenleistungen
werden reduziert, wenn sie auf der Basis des Altersguthabens berechnet werden. Sie werden nicht
reduziert, wenn sie in Prozenten des versicherten Lohnes definiert sind.



19.2 Steuern

Der Vorbezug ist als Kapitalleistung aus Vorsorge sofort steuerbar. Die Stiftung meldet den Vorbezug
innerhalb von dreissig Tagen der Steuerverwaltung auf dem amtlichen Formular.

20. WIE KANN EINE REDUKTION DES VORSORGESCHUTZES KOMPENSIERT WERDEN?

Werden die Invaliden- und Hinterlassenenleistungen durch den Vorbezug reduziert, kann die versicherte
Person eine Zusatz-Lebensversicherung abschliessen, welche die Reduktionen ausgleicht. Auf Wunsch
vermittelt die Stiftung den Kontakt zu einer Lebensversicherungs-Gesellschaft.

21. WIE WIRD EIN VORBEZUG ODER EINE VERPFANDUNG GELTEND GEMACHT?

Vorbezug und Verpfandung werden in einem schriftlichen Gesuch an die Stiftung geltend gemacht. Die
versicherte Person hat dabei nachzuweisen, dass die Voraussetzungen dafur erfullt sind.

Als Nachweis gelten die entsprechenden Urkunden, Vertragsdokumente und Reglemente.

22. WIE WIRD DER VORSORGEZWECK SICHERGESTELLT?

22.1 Auszahlung

Die Stiftung Uberweist alle Auszahlungen fir die Wohneigentumsfrderung an den Glaubiger der
versicherten Person. Die Auszahlung erfolgt in einem Betrag. Eine direkte Auszahlung an den
Versicherten ist nicht zuléssig.

22.2 Anmerkung im Grundbuch

Die versicherte Person oder ihre Erben dirfen das Wohneigentum nur unter Vorbehalt von Ziffer 13
verdussern. Diese Verdusserungsbeschrankung ist im Grundbuch anzumerken. Die Stiftung meldet die
Anmerkung dem Grundbuchamt gleichzeitig mit der Auszahlung des Vorbezugs bzw. der
Pfandverwertung.



22.3 Loschung der Anmerkung im Grundbuch

Die versicherte Person oder ihre Erben kénnen die Loschung der Anmerkung im Grundbuch beantragen
a) dreiJahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen;

b)  nach Eintritt eines anderen Vorsorgefalles;

c) beiBarauszahlung der Austrittsleistung; oder

d)  wenn der Vorbezugsbetrag zurlick an die Stiftung oder eine Freiziigigkeitsstiftung tiberwiesen ist
bzw. die Verpfdndung aufgehoben wird.

22.4 Anteilscheine

Erwirbt die versicherte Person mit dem Vorbezug Anteilscheine einer Wohnbaugenossenschaft oder
&hnliche Beteiligungen, so hat sie diese zur Sicherstellung des Vorsorgezwecks bei der Stiftung zu
hinterlegen.

23. WAS GILT FUR DIE RUCKZAHLUNG?

23.1 Freiwillige Riickzahlung

Bis spétestens drei Jahre vor der Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen, bis zum Eintritt eines
Vorsorgefalles oder bis zur Barauszahlung der Austrittsleistung kann die versicherte Person den
bezogenen Betrag jederzeit ganz oder teilweise zurlickzahlen.

23.2 Zwingende Riickzahlung

Der bezogene Betrag muss von der versicherten Person oder von ihren Erben an die Stiftung zuriick-
bezahlt werden, wenn

a) das Wohneigentum verdussert wird;
b)  Rechte daran eingerdumt werden, die wirtschaftlich einer Verdusserung gleichkommen;

c) beim Tod der versicherten Person keine Vorsorgeleistung féllig wird.

Bei der Verdusserung des Wohneigentums beschrénkt sich die Riickzahlungspflicht auf den Erlgs. Als
Erl6s gilt der Verkaufspreis abziiglich der hypothekarisch gesicherten Schulden sowie der dem Verkaufer
vom Gesetz auferlegten Abgaben. Dabei werden die innerhalb von zwei Jahren vor dem Verkauf des
Wohneigentums eingegangenen Darlehensverpflichtungen nicht berticksichtigt, es sei denn, dass diese
zur Finanzierung des Wohneigentums notwendig gewesen sind.



23.3 Folgen der Riickzahlung

24,

25.

Bei einer Riickzahlung erhdhen sich die versicherten Leistungen entsprechend den in diesem Zeitpunkt
im Reglement fixierten versicherungstechnischen Grundlagen.

Bei Wiedereinzahlung des Vorbezuges oder des Pfandverwertungserldses kann die versicherte Person
die Riickerstattung der beim Vorbezug oder bei der Pfandverwertung bezahlten Steuern verlangen. Das
Recht auf Riickerstattung der bezahlten Steuern erlischt drei Jahre nach Wiedereinzahlung. Die Stiftung
meldet die Wiedereinzahlung innerhalb von dreissig Tagen der Steuerverwaltung auf dem amtlichen
Formular.

WAS GESCHIEHT, WENN EINE VERSICHERTE PERSON IN EINE ANDERE
VORSORGEEINRICHTUNG WECHSELT?

Die Stiftung meldet der neuen Vorsorgeeinrichtung, ob und in welchem Umfang die Austrittsleistung
verpfandet ist und ob und in welchem Umfang die versicherte Person einen Vorbezug geltend gemacht
hat. Das betreffende Grundbuchamt wird iiber den Wechsel schriftlich informiert.

Die Stiftung meldet dem Pfandglaubiger, an wen und in welchem Umfang die Austrittsleistung tibertragen
worden ist.

WELCHE INFORMATIONEN ERHALT DIE VERSICHERTE PERSON VON DER STIFTUNG?

Auf schriftliche Anfrage teilt die Stiftung der versicherten Person mit,
a)  welcher Betrag ihr zur Verfligung steht;
b)  welche Leistungskiirzungen damit allenfalls verbunden sind und wie sie diese kompensieren kann;

c)  welche Steuerfolgen ein Vorbezug, eine Pfandverwertung oder eine Riickzahlung haben.

Fir den Vorbezug als auch fiir die Verpfandung werden von der Stiftung Bearbeitungskosten in der Héhe
von CHF 500.- erhoben

Selbstverstéandlich steht die Stiftung den Versicherten - im Rahmen ihrer Méglichkeiten - auch fir weitere
Fragen zur Verfligung.

Basel, 1. Januar 2005



